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Der Ausspruch von Rudolf Smend, der auf zwei Der Ausspruch von Rudolf Smend, der auf zwei 
Verfassungen desselben Staates bezogen ist, tri� t um Verfassungen desselben Staates bezogen ist, tri� t um 
vieles mehr zu, wenn es um Texte in den Grund-vieles mehr zu, wenn es um Texte in den Grund-
gesetzen verschiedener Staaten bzw. politischer 
 Gemeinschaften geht. Die Prinzipien und Institute 
mögen gleich oder ähnlich formuliert sein, die 
 (politischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen) 
Kontexte sind jeweils spezi� sch. Die Folgen sind 
 unterschiedliche Eigenarten des gelebten ver-
wirk lichten Rechts, diese Folgen sind real und im 
Rechtsalltag erlebbar. Die gesteigerte Bedeutung 
der Pluralität von Rechtsordnungen in der Gegen-
wart macht auch eine Ausweitung des Referenz- und 
Analyserahmens er forderlich. Im Licht des Verglei-
chens mit anderen Rechts ordnungen zeigt sich, dass 
bedeutend mehr Ein ussfaktoren relevant sind, als 
dies beim Blick allein auf eine Verfassung beachtet 
wurde. Was für ein  anderes Grundgesetz gilt (im 
Vortrag: die Grund ordnung der EU), tri� t auch für 
die Ausgangs- Verfassungsordnung (hier: das deutsche 
Verfassungsrecht) zu: Contexts matter.


